
Verlagsgesellschaft

Wir stellen uns vor!

4 x im Jahr

Mehr Rechtsprechung: Die neuesten Urteile im 
Bio- und im Lebensmittelrecht

Mehr Bio & Markt: Die Zahlen des deutschen 
Bio-Markts

Mehr Rechtspolitik: Unsere Rechtsexperten 
analysieren Gesetze- und geplante 
Gesetzesvorhaben

Mehr Hintergrund: Reportagen, Fachthemen 
und Interviews beleuchten den Bio- und 
Lebensmittelmarkt

Mehr Branche: Welche Menschen und 
Verbände  verändern die Branche?
BIORecht stellt sie vor

12 x im Jahr das Neueste aus der gesamten 
Branche	

1 x im Jahr das große Jahrbuch	

2 x im Jahr das Naturkosmetik Special                                                                
 
Macher: BIOwelt zeigt wer den Markt prägt      
                                                    
Markt: BIOwelt schafft Transparenz – 
unabhängig, kritisch, authentisch          
 
Meinung: BIOwelt kommentiert das 
Branchengeschehen und bietet Orientierung                   
 
Management: BIOwelt ist nah am 
Handelsalltag

BioRechtMagazin für Bio- und allgemeines Lebensmittelrecht

URteiL
Novel Food - Die neue Waffe

ab S. 19

RechtSpoLitikDer 22. Deutsche Lebens-mittelrechtstag ab S. 32

BRaNche
Das Münster‘sche Lebensmit-telrechts-kolloqium ab S. 57
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Die BIOwelt ist die Fachzeitung für alle Unternehmer und 

Entscheidungsträger der Bio-Branche, die auf Tradition, 

Perfektion und Innovation setzen. Für Existenzgründer, 

die den Überblick bekommen und behalten wollen, die 

sich aus Überzeugung für eine gesunde Ernährung und 

nachhaltiges Wirtschaften einsetzen. Für alle kreativen 

Köpfe, die sich immer auf den aktuellsten Wissensstand 

bringen wollen. Die BIOwelt informiert innovative Klein-

betriebe ebenso wie den erfolgreichen Mittelstand, aber 

auch den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel mit 

attraktivem Bio-Angebot. Die Themen richten sich an 

Unternehmer mit Erfahrung und Entscheidungskompe-

tenz, für die kaufmännisches Denken und Handeln sowie 

eine exzellente hochwertige Bio-Qualität ihrer Produkte 

selbstverständlich ist. Besonders der regionale Bezug der 

BIOwelt überzeugt und bindet Leser.

Kontakt Redaktion: 

Monika Pütz

Tel: 0541 / 20 23 97 64

Fax: 0541 / 20 51 95 2 

E-Mail: puetz@biowelt-online.de

Karsten Runge

Tel: 0541 / 20 23 97 64

Fax: 0541 / 20 51 95 2

E-Mail: runge@biowelt-online.de

Kontakt Anzeigenverkauf: 

Sonja Shirley

Tel: 0541 / 20 23 92 67

Fax: 0541 / 20 51 95 2

E-Mail: shirley@biowelt-online.de

BIOwelt kompakt

Verlag: BIOwelt Verlagsgesellschaft mbH

Erscheinungsweise: � 12 x jährlich

Preis Abo / Inland / Ausland: � 78 Euro / 88  Euro

Format: � 210 x 297 mm

Verbreitete Auflage: � 10.000 Exemplare

Anzeigenpreise: 

1/1 Seite 4c � 4000,-

½ Seite 4c � 2500,-

Internet: � www.biowelt-online.de
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BIOwelt Jahrbuch –

Der Bio-Markt wird immer unüberschaubarer: 

Über 50.000 Produkte tragen das Bio-Siegel, die 

Branche spaltet sich auf in eine Vielzahl von Qualitäts-

stufen und Handelsformen, vom Hofladen bis zum Bio-

Supermarkt-Filialisten, vom Naturkosmetik-Fachgeschäft 

bis zum Warenhaus mit Naturkosmetik-Abteilung. Einen 

Überblick über diesen sich rasant entwickelnden Markt 

zu bieten - dieses Ziel hat sich die BIOwelt mit dem 

Jahrbuch gestellt. Die einzelnen Stufen der Wertschöp-

fungskette werden in eigenen Kapiteln behandelt: 

Handel, Industrie, Landwirtschaft. Die Entwicklungen in 

einzelnen Sortimentsgruppen wie Obst und Gemüse, 

Brot und Backwaren, Fleisch und Wurstwaren, Milch und 

Mopros, Getränke, TK, Convenience, Süßwaren, Tro-

ckenprodukte oder Naturkosmetik werden

in kompakten Artikeln dargestellt.

Naturkosmetik Special –

Der Marktanteil an kontrollierter Naturkosmetik wächst kontinuierlich! Kein 

anderes Segment bietet dem Fachhandel, den Reformhäusern oder den 

Kosmetikerinnen diese große Profilierungschance. 

Die BIOwelt bietet neben dem monatlich erscheinenden 2 bis 4-seitigen Son-

derteil zweimal im Jahr ein Naturkosmetik-Special. Es bietet dem Händler noch 

einmal einen umfassenden Überblick über alles, was er für den Verkauf von 

Naturkosmetikprodukten wissen muss – von der Platzierung über die Präsentati-

on bis hin zu Inhaltstoffen, Neuheiten und Informationen von den Herstellern.

BIOwelt Online abonet+

Exklusiv für BIOwelt-Abonnenten: Das abonet+.

Recherchieren Sie in allen Artikeln der bisher erschienen Ausgaben der BIOwelt, der BIO-

welt-Specials und der BIOwelt Jahrbücher. Profitieren Sie von den Marktdaten, die von der 

BIOwelt-Redaktion kompakt und übersichtlich in Form von Grafiken und Tabellen aufbereitet 

werden. Bleiben Sie laufend informiert über die Neuigkeiten aus der Branche mit unserem 

Newsportal. 

www.biowelt-online.de
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Der deutsche Biomarkt boomt. Gleichzeitig ist die Bran-

che im Wandel begriffen. Eine Flut von neuen Gesetzen 

und Verordnungen zwingt die Verantwortlichen ständig 

am Ball zu bleiben. Das neue Rechtsmagazin BIORecht 

bringt Licht ins Dunkel. BIORecht ist ein Mix aus „Markt 

und Recht“. Grundsätzliche Schwerpunkte liegen im 

Lebensmittel-, Marken-, Wettbewerbs-, Patent- und im 

Strafrecht. 4 x im Jahr bringt BIORecht in kompakter und 

übersichtlicher Form eine Vielfalt aus kompetent recher-

chierten News, Urteilen, Gesetzesentwürfen, Fachthe-

men, Reportagen, Interviews, Firmenporträts, Statistiken 

und Berichten aus der Welt der Bio-, Lebensmittel- und 

Rechtsbranche.

BIORecht bietet seit 2008 Verantwortlichen in der Le-

bensmittelindustrie, der Importwirtschaft und im Handel 

sowie deren Berater einen fundierten Überblick über 

aktuelle und wichtige Rechtsthemen. 

Kontakt Redaktion: 

Jens Hertling

Tel: 0541/ 20 23 92 03

Fax: 0541 / 20 51 95 2

E-Mail: hertling@biowelt-online.de

Kontakt Anzeigenverkauf: 

Sonja Shirley

Tel: 0541 / 20 23 92 67

Fax: 0541 / 20 51 95 2

E-Mail: shirley@biowelt-online.de

BIORecht kompakt

Verlag: BIOwelt Verlagsgesellschaft mbH

Erscheinungsweise: � 4 x jährlich

Preis Abo / Inland / Ausland: � 120 Euro / 130  Euro

Format: � 210 x 297 mm

Verbreitete Auflage: � 2.500 Exemplare

Anzeigenpreise: 

1/1 Seite 4c � 2000,-

½ Seite 4c � 1100,-

Internet: � www.biowelt-online.de
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Transparenz

für alle
Das Forschungsinstitut für den ökologischen 

Landbau erstellt eine Zusatzstoffl iste für die Bio-

Lebensmittelwirtschaft.

N
ach der Etablierung einer Betriebsmitteli-

ste für den ökologischen Landbau erstellt 

das Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau jetzt auch eine Handelsproduktliste mit Zu-

satz- und Hilfsstoffen sowie Zutaten mit technolo-

gischer Funktion, die zur Produktion von Öko-Le-

bensmitteln zulässig sind.

Der Bio-Markt mit neuen Fertigprodukten wie zum 

Beispiel Bio-Lassi, -Fischstäbchen, -Chickennuggets 

oder -Fertiggerichten liegen immer stärker im Fo-

kus des Verbrauchers. Als biologisch erzeugte Pro-

dukte haben diese zusätzliche Anforderungen an 

Geschmack, Optik, Haltbarkeit und die Zubereitung 

(zum Beispiel in der Mikrowelle) zu erfüllen. Eben-

so müssen sie eine gute Sensorik hinsichtlich Optik, 

Geschmack, Geruch, Konsistenz und Textur aufwei-

sen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 

setzen Produzenten häufig Zusatzstoffe ein. Der 

Einsatz von Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffen ist 

im Bereich der ökologischen Lebensmittelverarbei-

tung jedoch stark eingeschränkt. Seit dem 1. Januar 

2009 regeln die Verordnung (EG) 834/2007 vom 28. 

Juni 2007 und Verordnung (EG) 889/2008 vom 5. 

September 2008 den Einsatz von Zusatzstoffen bei 

der Herstellung von Bio-Lebensmitteln.

Im Rahmen eines cofinanzierten Projektes ent-

wickelt das Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau (FiBL Deutschland e.V.) ein einheitliches 

System zur Beurteilung von Handelsprodukten 

mit zugelassenen Zusatzstoffen. Positiv beurteilte 

Handelsprodukte werden in der sogenannten „Zu-

satzstoffl iste für die ökologische Lebensmittelwirt-

schaft“ veröffentlicht. In der Liste werden neben 

Zusatz- und Hilfsstoffen auch öko-zertifi zierte Zu-

Rolf Mäder ist leitender 

wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Forschungsinstituts 

für biologischen Landbau 

FiBL Deutschland e.V. 

Er ist Projektleiter für die 

Erstellung der Zusatzstoffliste 

für die ökologische 

Lebensmittelwirtschaft sowie 

der Betriebsmittelliste für den 

ökologischen Landbau.

rolf.maeder@fibl.org

Tel. +49 69 713 76 99 71

Ursula Kretzschmar-Rüger ist 

Mitarbeiterin der Fachgruppe 

Lebensmittelqualität

und -sicherheit des FiBL 

Frick (Schweiz). Sie ist 

Ansprechpartnerin für 

die Schweiz und den 

internationalen Bereich.

ursula.kretzschmar@fibl.org

Tel. +41 62 865-0415

taten landwirtschaftlichen Ursprungs mit techno-

logischer Funktion aufgeführt. Beispiele dafür sind 

biologisches Sojalecithin oder Backhefe.

Ziel der Zusatzstoffl iste. Ziel der Zusatzstoffl i-

ste ist die Beurteilung der Zusatzstoffe nach einem 

klar defi nierten Verfahren und auf Grundlage stan-

dardisierter Kriterien. Mit der Liste soll Transpa-

renz bei allen Marktbeteiligten geschaffen und bis-

her existierende Wettbewerbsverzerrungen sowie, 

Unsicherheiten und Risiken durch das Anlegen 

verschiedener Maßstäbe bei der Beurteilung von 

Handelsprodukten abgebaut werden. Zu den Ziel-

gruppen einer Handelsproduktliste gehören:

•  Verarbeiter von Ökoprodukten (von der Hofver-

arbeitung über das Handwerk bis hin zur Lebens-

mittelindustrie) 

• Ökoanbauverbände

• Kontrollstellen

• Berater

Beurteilung der Verwendbarkeit für Öko-

Lebensmittel oft schwierig. Zusatzstoffe ent-

halten neben den technisch wirksamen Substan-

zen auch nicht deklarierte Hilfsstoffe – wie zum 

Beispiel Trägerstoffe oder Coatingmaterialien. Für 

Öko-Verarbeiter und Kontrollstellen ist die Beur-

teilung der Zulässigkeit von Handelsprodukten für 

die Verwendung in der Öko-Verarbeitung in vielen 

Fällen schwierig oder nicht möglich, weil Detail-

informationen über das gesamte Produkt inklusi-

ve aller enthaltenen Hilfsstoffe und der verwende-

ten Herstellungstechnologien nicht vorliegen. Zur 

Bewertung gehört auch die Prüfung des Bestrah-

lungsverbots, die Einhaltung des GVO-Verbots für 

nicht deklarationspfl ichtige Zutaten und der Ein-

satz sogenannter Nanopartikel. Die EG-Rechts-

vorschriften für den ökologischen Landbau unter-

sagen zwar die Verwendung von Nanopartikeln 

nicht, jedoch verbieten verschiedene Öko-Anbau-

organisationen deren Einsatz. Um die Eigenkon-

trollsysteme der Bio-Lebensmittelverarbeiter zu 

stärken, plant das FiBL die regelmäßige Veröf-

fentlichung einer Liste mit zulässigen Handelspro-

dukten, die für die Ökolebensmittelverarbeitung 

zulässig sind. Diese Produkte decken den Bereich 

der technischen Zutaten, Zusatzstoffe und tech-

nischen Hilfsstoffe ab. Die Unternehmen erhal-

ten Informationen über konforme biozertifi zierte 

Substitute, und die so 

geförderte Transpa-

renz des Marktes mi-

nimier t das Risiko, 

unzulässige Produkte 

bei der Herstellung 

von ökologischen Le-

bensmitteln einzuset-

zen. Die Pflege und 

Veröffentlichung der 

Zusatzstoffl iste fi nan-

ziert sich durch Listungsgebühren und den Ver-

kauf der Listen. Zudem unterstützt das Bundespro-

gramm Ökologischer Landbau in der Startphase 

den Aufbau des Beurteilungssystems durch eine 

Finanzierung.

Die Liste ist als Dienstleistung für die Bio-Lebens-

mittelverarbeiter, aber auch für die Zusatzstoffher-

steller gedacht. Sie bietet folgende Vorteile:

•  Zusatzstoffe sind hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit 

nach EU-Ökoverordnung geprüft und bestätigt.

•  In einem zweiten Schritt wird die Einsetzbarkeit 

nach den Verbandsrichtlinien geprüft.

Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Liste emp-

fi ehlt das FiBL allen Zusatzstoffherstellern mitzu-

machen und ihre Produkte anzumelden.

•  Die Aufl istung der Produkte vereinfacht den Ver-

arbeitungsbetrieben 

die Suche nach den 

zugelassenen Zu-

satzstoffen. 

•  Die Zusatzstoffher-

steller und Verar-

beiter sparen durch 

zentrale Beurteilung 

Zeit.

•  Zusatzstoffherstel-

ler können als po-

tenzielle Lieferanten 

ihre Produkte gut 

präsentieren.

Zahlreiche Unterneh-

men haben bereits ihre 

Zusammenarbeit zuge-

sagt und unterstützen 

damit die Liste als ein 

sinnvolles Instrument 

für die ökoverarbeiten-

de Industrie.

Produkte können unter www.zusatzstoffe.org zur 

Listung angemeldet werden.

Die Anmeldefrist für die Produkte läuft noch bis 

30. Juni 2009. Die erste Ausgabe der Veröf-

fentlichung der Zusatzstoffliste 2009/20010 für 

die ökologische Lebensmittelwirtschaft wird im 

November 2009 anlässlich der „Food Ingredients 

Europe“ veröffentlicht. Wenn Sie zu diesem 

Projekt zusätzliche Informationen wünschen, so 

können Sie sich unter oben stehender Interneta-

dresse informieren. �

Info

Fo
to

s: 
Fi

bL

Fo
to

: IG
LO

Zur Person

BIORecht · Ausgabe 2/2009

48

BIORecht · Ausgabe 2/2009

49

Rechtspolitik  Lebensmittelrecht

Rechtspolitik  Lebensmittelrecht

Kein Bio-Siegel 

für Arzneimittel

Arzneimittel sind keine Erzeugnisse im Sinne der 

Öko-Verordnung und dürfen daher nicht das Bio-

Siegel tragen. Das gilt auch für Kräutertees und 

Pflanzensäfte, selbst wenn die Rohstoffe eigens 

aus dem ökologischer Landbau stammen.

M
it seinem Beschluss vom 28.07.2008 - 

3 BS 399/07 entschied das Sächsische 

Oberverwaltungsgericht im Verfahren 

des vorläufigen Rechtsschutzes, dass Arzneimit-

tel keine Erzeugnisse im Sinne des Art. 1 Abs. 1 

Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des 

Rates vom 24.06.1991 über den ökologischen Land-

bau und die entsprechende Kennzeichnung der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmit-

tel (EG-Öko-Verordnung) seien. Sie dürften daher 

nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung und 

Verwendung eines Kennzeichens für Erzeugnisse 

des ökologischen Landbaus vom 10.12.2001  (Öko-

Kennzeichengesetz) nicht mit dem sog. Bio-Siegel 

gemäß § 1 der Verordnung zur Gestaltung und Ver-

wendung des Öko-Kennzeichens vom 06.02.2002 

(Öko-Kennzeichenverordnung) in den Verkehr ge-

bracht werden. Dies gelte auch für solche Arznei-

mittel, bei denen es sich um Lebensmittel handelte, 

falls der Hersteller auf ihre Zulassung als Arzneimit-

tel verzichtet, solange der Hersteller nicht tatsäch-

lich auf die Zulassung dieser Erzeugnisse als Arznei-

mittel verzichtet hat.

Den Gegenstand der Entscheidung des Sächsischen 

Oberverwaltungsgerichts bildeten Kräutertees und 

Pflanzensäfte, die arzneimittelrechtlich zugelassen 

waren und von dem Hersteller als nicht verschrei-

bungspflichtige und nicht apothekenpflichtige Arz-

neimittel unter Verwendung des Bio-Siegels in den 

Handel gebracht wurden. Zur Herstellung der Pro-

dukte setzte der Hersteller pflanzliche Rohstoffe 

aus kontrolliert ökologischem Landbau ein. Bei den 

Kräutertees und Pflanzensäften handelte es sich 

nach ihrer Zusammensetzung und Herstellung funk-

tionell unstreitig um Lebensmittel. Die Einordnung 

dieser Produkte als Arzneimittel beruhte allein da-

rauf, dass der Hersteller auf eine (angebliche) thera-

peutische Wirkung der Produkte hinwies und damit 

deren Zweckbestimmung als Arzneimittel im Sinne 

des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Arzneimittelgesetz begrün-

dete, sowie auf deren Zulassung als Arzneimittel.

Ohne dass das Sächsische Oberverwaltungsgericht 

diese arzneimittelrechtlichen Begrifflichkeiten ver-

wendete, handelte es sich bei den in Rede stehen-

den Kräutertees und Pflanzensäften somit offenkun-

dig um ausschließliche Präsentationsarzneimittel, 

die die ihnen zugeschriebene therapeutische Wir-

kung nicht tatsächlich entfalten. Wären sie dage-

gen zugleich Funktionsarzneimittel, die die ausge-

lobte therapeutische Wirkung tatsächlich entfalten, 

könnten sie selbst dann nicht als Lebensmittel ein-

geordnet werden, wenn der Hersteller auf deren 

Zulassung als Arzneimittel verzichtete. Die Kräu-

tertees und Pflanzensäfte waren demnach offenkun-

dig reine Präsentationsarzneimittel und darüber hi-

naus nur „fiktive“ Arzneimittel i.S.d. § 2 Abs. 4 Satz 

1 AMG. Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 AMG gilt ein Mittel 

als Arzneimittel, solange es nach dem Arzneimittel-

gesetz als Arzneimittel zugelassen oder registriert 

oder durch Rechtsverordnung von der Zulassung 

oder Registrierung freigestellt ist.

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht begrün-

dete seine Entscheidung damit, dass nach § 1 Abs. 1 

Öko-Kennzeichengesetz ein Produkt mit dem Öko-

Kennzeichen nur in den Verkehr gebracht werden 

darf, wenn es sich um ein Erzeugnis im Sinne des 

Art. 1 Abs. 1 oder 2 der EG-Öko-Verordnung handelt 

und wenn für dieses Erzeugnis 

die Voraussetzungen für die Be-

zugnahme auf den ökologischen 

Landbau oder die biologische 

Landwirtschaft nach Art. 5 Abs. 

1 oder 3 der EG-Öko-Verord-

nung erfüllt sind. Die streitigen 

Kräutertees und Pflanzensäften erfüllten allerdings 

nicht die Voraussetzungen des hier unstreitig al-

lein in Betracht kommenden Art. 1 Abs. 1 Buchst. b 

EG-Öko-Verordnung. Denn „für den menschlichen 

Verzehr bestimmte verarbeitete pflanzliche und tie-

rische Agrarerzeugnisse, die im Wesentlichen aus 

einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen und/oder 

tierischen Ursprungs bestehen“, seien nur Lebens-

mittel.

Die zwei Erwägungen des Sächsischen 

Oberverwaltungsgerichts. Die Beschrän-

kung der Regelung des Art. 1 Abs. 1 Buchst. b der 

EG-Öko-Verordnung auf Lebensmittel leitet das 

Sächsische Oberverwaltungsgericht aus zwei Er-

wägungen ab. Zum einen ergebe sich die Beschrän-

kung auf Lebensmittel aus dem dort verwendeten 

Begriff der „Zutaten“ und der Definition des Begriffs 

der Zutaten in Art. 4 Nr. 6 der EG-Öko-Verordnung 

unter Verweis auf die Begriffsbestimmung in Art. 

6 Abs. 4 der Richtlinie 79/112/EWG des Rates zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten über die Etikettierung und die Aufmachung 

von für den Endverbraucher bestimmten Lebens-

„Kräutertees sind 

Präsentationsmittel, da sie 

die ihnen zugeschriebe 

Wirkung nicht entfalten.“
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